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zur 1.. ' j inderung des Bebauungsplanes Nr. 16 a "Altstadt Wint,er-
berg - Bereich Untere Pforte" der Stadt Winterberg in Winter-
berg

Der Rat  der  Stadt  Winterberg hat  beschlossen,  den B-PIan Nr .
16 a "Al ts tadt  Winterberg -  Bere ich 'Untere Pfor te , ' ,  in  e inem
Teilbereich zu ändern. Durch die änderung soIl die Verkehrs-
f läche, die der B-Plan zwischen Post- unä Hagenstraße auf
dem sog. Grundstück von der EeIm als Entlastungsstraße fest-
geset ,z t  hat ,  e ine Querschni t tsenre i terung erhal ten.  E ine Quer-
schni t tsenie i terung is t  in  den Kurvenbere ichen vorgesehen.  Sie
wird erforderl ich, weil  diese Straße in Zukunft sämtl ichen in-
nerstädtischen Verkehr zwischen Eagenstraße einerseits und
Post-  und Nuhnestraße anderereei ts  aufnehmen soI I .  Für  d ieses
Verkehrsaufkommen muß der Straßenabschnitt leistungsfähig her-
geste l l t  werden.  Die Leis tungsfähigkei t  wi rd erhöht ,  vrenn a l le
Fahrzeuge diesen Bereich mit annähernd gleicher Geschwindigkeit
durchfahren können.  Bei  der  b isher  im B-Plan ausgewiesenen Ver-
kehrsfläche mü3ten längere Fahrzeuge aus Gründen der Verkehrs-
sicherheit in den Kurven ihre Geschwindigkeit.  drosseln.

Durch die vorgesehene Aufweitung der Fahrbahn im Kurvenbereich
auf der Eagenstraße kann ein Gehweg wegen des vorhandenen Ge-
bäudes auf  dem Flurstück Nr .  34 (Haus-Nr.  9  Hagenstraße)  n icht
mehr ausreichend ausgewiesen werden. Es wird daher südlich
dieees Hausgrundstückes eine entsprechende Gehwegfläche neu
fes tgese tz t .

Der  rechtskräf t ige B-PIan setz t  für  d ie  "Franziskusst raße"
eine öffentl iche Verkehrsfläche in einer Breite von insgesamt
9 m fest  (5r0 m bre i te  Fahrbahn und beidsei t ige Gehweganlage
von jewei ls  2r0 m Bre i te) .  Der  nörd l iche Gehweg l iegt  in  vo l -
Ier Breite auf einer Länge von ca. 90 m auf privatem Grund
und Boden. Im Rahmen der Durchführung des angeordneten Um-
Iegungsverfahrens hat der Grundstückseigentümer eine Veräußer-
ung der für die Gehweganlage notwendigen Grundstücksfläche
verneint. A1s Begründung wird angeführt, daß vor Rechtskraft
des B-PIanes Nr .  16 a "Untere Pfor te"  der  Grundstückseigen-
tümer einen pogit iven Bauvorbescheid erhalten hat, wonach auf
d ieser  Tei l f läche ent lang der  "Franziskusst raße" -  für  d ie
baul iche Nutzung des Grundstückes notwendige Ste l lp lä tze ent-
s tehen können.  Da d iese F1äche für  e ine öf fent l iche Nutzung
(Gehweganlage)  n icht  zur  Ver fügung steht ,  soI }  im Rahmen des
Verfahrens zur  L.  B-Planänderung der  geplante Querschni t t  der
"F ranz i skuss t raße"  von  9 r0  m au f  7  rQ  m reduz ie r t  we rden .  D ie
noch verb le ibende öf fent l iche Verkehrsf läche rn i t  e iner  Bre i te
von 7r0 m ie t  im Hinbl ick  auf  d ie  Verkehrebedeutung d ieeer
innerstädt ischen Straße bei  entsprechender  Gesta l tung (2.  B.
Mischverkehrsf läche)  vö11i9 ausre ichend.  Dabei  b le ib t  zu
berücks icht igen,  daß öst l ich des Geschäf tshausgrundstückes
ein bere i te  ausgebauter  Fußweg zwischen der  , 'Franziskus-
st raße" zur  "Hagenstraße" besteht  und d ieser  se ine Funkt ion
a1s "Schulweg" er fü l l t .  Im Änderungeplanentwur f  is t  d ie  Ver-
kehref läche der  "Franzigkusetraße' ,  ohne Auebaudet ,a i l  nur  aIe
ö f fen t l i che  Verkeh rg f l äche  fea tgeeeEzL .
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Die Gestaltung des Straßenraumes (2. B. Fahrbahnbreite, Geh-
weganlagen, F1ächen für das Parken von Fahrzeugen oder Misch-
flächen usw. ) wird vom Rat der Stadt aIs Straßenbaulastträger
im Rahmen der Merkmale einer endgültigen Herstellung von Er-
schl ießungsanlagen (S 9 der Erschl ießungsbei t ragssaizung der
Stadt,  Winterberg in der jewei ls gül t igen Fassung ggf ls.
durch Abweichungssat,zung -) festgelegt.

Aus Verkehrssicherheitsgründen ist im Südwegt,en des Änderungs-
plangebieLes in Einmündungsbereich der "Franzigkus- und der
Kapel lengtraße" zur Poststraße (Hauptverkehrestraße) ein "Be-
reich ohne Ein- und Ausfahrt"  neu festgesetzt .

Das Änderungsplangebiet l iegt im Zentrum der Kernstadt Winter-
bergr €s ist  berei ts bebaut, ,  d ie PKW-SteI1plätze s ind ange-
legt (genutzt)  und die im Änderungs-Bebauungsplan festgeietzten
Verkehrsflächen sind vorhanden. Durch diese P1anänderung sind
keine neuen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, da-
her erscheint eine Ausgleichsberechnung nicht erforderlich
S 8 a BNatSchG -. Der Planungsanlaß geht nach Abwägung den Be-
langen von Natur und Landschaft in Range vor. Die B-Planände-
rung dient vorrangig der planungsrechtlichen Absicherung der
Substanz im l,tX-Cebiet der Kernstadt.

Die erforderliche 1. B-PLanänderung wird in einem förmlichen
Verfahren -  ohne frühzei t ige Bürgerbetei l igung -  nach S 3 (2)
BauGB durchgeführt (fö::utl iches Offenlegungsverfahren) . Während
der öffentl ichen Auslegung des B-Planänderungsentwurfes wird
für alle Bürger die Möglichkeit eingeräumt,, in der monatlichen
Auslegungsfrist Bedenken und Anregungen vorzubringen.

Winterberg im Septenber 1994


